Freiheitsbeschränkungen im Pflegeheim:

Voraussetzung Aufgabenkreise des Betreuers:

Heilbehandlung § 1904 BGB, Aufenthaltsbestimmung § 1906 BGB

Wenn nicht vorhanden, mit ärztlichem Gutachten beantragen

Bettgitter ist zur eigenen Sicherheit, es wird keine Genehmigung benötigt

Fixierung mittels Gurt am Rollstuhl ist unterbringungsähnliche Maßnahme § 1906 Abs. 4 BGB muss Betreuer beim Vormundschaftsgericht mit ärztlichem Attest Genehmigung beantragen

Freiheitsbeschränkungen in Krankenanstalten:

Voraussetzung Aufgabenkreise des Betreuers:

Heilbehandlung § 1904 BGB, Aufenthaltsbestimmung § 1906 BGB

Wenn nicht vorhanden, mit ärztlichem Gutachten beantragen

Sedierende Medikamente sind unterbringungsähnliche Maßnahme § 1906 Abs. 4 BGB muss Betreuer beim Vormundschaftsgericht mit ärztlichem Attest Genehmigung beantragen

Bettgitter ist zur eigenen Sicherheit, es wird keine Genehmigung benötigt

Rechte Hand am Seitenteil mit einem Plastikband fixiert ist unterbringungsähnliche Maßnahme § 1906 Abs. 4 BGB muss Betreuer beim Vormundschaftsgericht mit ärztlichem Attest Genehmigung beantragen

Freiheitsbeschränkungen in einer Behinderteneinrichtung:

Voraussetzung Aufgabenkreise des Betreuers:

Heilbehandlung § 1904 BGB, Aufenthaltsbestimmung § 1906 BGB

Wenn nicht vorhanden, mit ärztlichem Gutachten beantragen

Von 20 bis 8 Uhr eingesperrt ist unterbringungsähnliche Maßnahme § 1906 Abs. 4 BGB muss Betreuer beim Vormundschaftsgericht mit ärztlichem Attest und Bericht der Heimbetreuer Genehmigung beantragen

Sedierende Tropfen und an den Fußgelenken festhalten sind unterbringungsähnliche Maßnahme § 1906 Abs. 4 BGB muss Betreuer beim Vormundschaftsgericht mit ärztlichem Attest Genehmigung und Bericht der Heimbetreuer beantragen

Sollte der Betreuer nicht für die entsprechenden Aufgabenkreise bestellt, kein Betreuer bestellt oder eine Bestellung nicht vorgesehen sein, muss über diese Maßnahmen das jeweilige Gesundheitsamt auf der Grundlage des  „Psychisch Kranken Gesetz“ entscheiden.

